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Rückblick und Prognosen 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Ich freue mich, Ihnen einige positive Entwicklungen zu Ihrer Pensionskasse mitteilen zu können. Trotz 
dem Wiedereinführen von Zöllen, einer erratischen Wirtschaftspolitik der grössten Volkswirtschaft 
und den damit verbundenen Störungen des Welthandels kam es nicht zur Wirtschaftskrise. 
Volkswirtschaften und Unternehmen erwiesen sich – in der Summe – als erstaunlich widerstandsfähig. 
Insbesondere die Begeisterung bezüglich der neusten Entwicklungen bei der künstlichen Intelligenz 
haben den Börsenboom der Technologieaktien in den USA weitergeführt. An diesem Aufschwung 
konnten wir im Jahr 2025 ebenfalls mitpartizipieren, allerdings waren wir vom schwachen USD, er 
verlor im Berichtsjahr 12.8% gegenüber dem Schweizer Franken, stark betroffen, da doch mehr als ein 
Viertel unserer Finanzanlagen in USD getätigt werden. Unsere Pensionskasse schliesst das Jahr mit 
5.2% Anlageperformance ab. 
 
Der Stiftungsrat beschloss deshalb, die Altersguthaben der per 31. Dezember 2025 aktiven 
Versicherten mit 2.75 % zu verzinsen. Diese Verzinsung ist damit einiges höher als der provisorisch und 
vom Gesetz her als Mindestverzinsung festgelegte Zinssatz von 1.25%.  
 
Da sich jedoch die Aussichten für 2026 auf Grund der historisch sehr hohen Aktienbewertungen und 
der unsicheren geopolitischen Situation wenig rosig präsentieren, wurde die provisorische Verzinsung 
für das Jahr 2026 durch den Stiftungsrat auf den gesetzlichen Mindestzinssatz von 1.25% festgesetzt. 
Ein endgültiger Entscheid über die Verzinsung erfolgt gegen Ende Jahr aufgrund der bis dann erfolgten 
Entwicklung der finanziellen Lage.  
 
Der Deckungsgrad, der Ende 2024 bei 104.6% lag, konnte weiter gesteigert werden und sollte per Ende 
2025 bei rund 106% liegen. 
 
Unsere Kasse ist gut aufgestellt, um mögliche neue Turbulenzen absorbieren zu können. 
 

Philipp Aegerter 
Generaldirektor 
 

 

 



Verständnis der Versicherungsbescheinigung 

Die Versicherungsbescheinigung spiegelt die persönliche Situation der versicherten Person wider 
sowie ihre aktuelle und voraussichtliche Vorsorgedeckung im Rahmen der beruflichen Vorsorge. 

Dieses Dokument wird jeweils per 1. Januar erstellt und auch bei Ereignissen versandt, die eine 
Änderung bewirken (Einbringung einer Freizügigkeitsleistung, Einkauf, Lohnänderung usw.).  

Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung zu jeder Rubrik Ihrer Versicherungsbescheinigung. 

 

 



I. Ihre persönlichen Angaben 

 

1. Ihre Postadresse 
2. Ihre Versichertennummer bei Ihrer Pensionskasse 
3. Ihre schweizerische Sozialversicherungsnummer 
4. Ihr Zivilstand 
5. Ihr Geburtsdatum 
6. Das BVG-Alter, aktualisiert per 1. Januar jedes Jahres 
7. Das Eintrittsdatum bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber 
8. Name Ihres Arbeitgebers und Vertragsnummer 

II. Ihr Lohn und Beiträge für Ihre Leistungen 

 

9. Bruttojahreslohn (12 oder 13 Monate), den Ihr Arbeitgeber bei der AHV/Pensionskasse 
gemeldet hat. 

10. Bei Ihrer Pensionskasse versicherter Jahreslohn unter Berücksichtigung eines eventuellen 
Koordinationsabzugs. 

11. Ihr von Ihrem Arbeitgeber nach objektiven Kriterien festgelegtes Versichertenkollektiv. 
Innerhalb jeden Kollektivs sind die Versicherten durch denselben Vorsorgeplan abgesichert. 

12. Details zum monatlichen Beitrag, der auf Ihren versicherten Lohn berechnet wird (Sparen, 
Risiko, Kosten). 

13. Details zum monatlichen Beitrag, der von Ihrem Arbeitgeber übernommen wird (Sparen, 
Risiko, Kosten). 

14. Details zum monatlichen Gesamtbeitrag, den Ihr Arbeitgeber an die Pensionskasse zahlt. 

III. Ihr heute gebildetes und projiziertes Sparkonto per ordentlichem Rücktrittsalter 

 

15. Ihr zum Zeitpunkt der Versicherungsbescheinigung angespartes Alterskapital (im vorliegenden 
Fall per 1. Januar 2026). 

16. Ihr zum Zeitpunkt des ordentlichen Rücktrittsalters (65 Jahre) projiziertes Alterskapital mit 
einem Zinssatz von 1,25 % für das laufende Jahr und 2 % bis zum Fälligkeitstermin. 

17. Projizierte jährliche Altersrente zum ordentlichen Rücktrittsalter (65 Jahre), umgerechnet mit 
einem Satz von 6.19 % für Frauen und 6 % für Männer. 



IV. Ihre versicherten Leistungen 

 

18. Jährliche volle temporäre Invalidenrente. In diesem Beispiel: 55 % des versicherten 
Jahreslohns; der Satz hängt von den Bedingungen des vom Arbeitgeber gewählten Kollektivs 
ab. 

19. Die jährliche Rente für den überlebenden Ehepartner bzw. Partner entspricht 60 % der 
versicherten temporären Invalidenrente. 

20. Die jährliche Kinderrente beträgt 20 % der temporären Invaliditätsrente. 
21. Das Todesfallkapital entspricht dem Dreifachen der jährlichen temporären Invaliditätsrente, 

mindestens jedoch der Summe der Freizügigkeitsleistungen und der Beiträge des Versicherten. 
22. Das zusätzliche Todesfallkapital entspricht der Summe der persönlichen Einkäufe des 

Verstorbenen zuzüglich Zinsen zum Zinssatz der Kasse. 
23. Die Freizügigkeitsleistung ist der Betrag, der bei Austritt aus Ihrer Kasse an die neue 

Vorsorgeeinrichtung oder auf ein Freizügigkeitskonto überwiesen wird. 

V. Weitere Informationen 

 

24. Maximaler Betrag, den Sie freiwillig einzahlen können, um Ihre Vorsorge zu verbessern, und 
dem Vorteil der Steuerabzugsfähigkeit unter bestimmten Voraussetzungen.  
Um Ihre Vorsorgelücke zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihre Pensionskasse. 

25. Betrag, der für eine vorzeitige Pensionierung angespart wurde. 
26. Im Rahmen der Wohneigentumsförderung verfügbarer Betrag. 

- Restbetrag der vorgenommenen Bezüge. 
- Gibt an, ob eine Verpfändung der Leistungen vorgenommen wurde. 

27. Höhe der Freizügigkeitsleistung am Tag Ihrer Heirat. 
28. Restbetrag der im Rahmen einer Scheidung geleisteten Auszahlung. 

 

 

 

 

 

 



Referenzbeträge 2026 

Der Bundesrat prüft, wie im AHV-Gesetz vorgeschrieben, in der Regel alle zwei Jahre, ob eine 
Anpassung der AHV/IV-Renten an die Preis- und Lohnentwicklung erforderlich ist. Der Entscheid 
basiert auf dem arithmetischen Durchschnitt des Preis- und Lohnindex (Mischindex) und berücksichtigt 
die Empfehlung der Eidgenössischen AHV/IV-Kommission. 

Diese Anpassung hat auch Auswirkungen auf die obligatorische berufliche Vorsorge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisation der Stiftung 

Ziel der am 23. Oktober 1959 in Form einer Stiftung gegründeten Pensionskasse ist es, die Mitarbeiter 
des Arbeitsgebers durch die Versicherung bestimmter Leistungen gegen die wirtschaftlichen Folgen 
von Alter, Invalidität und Tod abzusichern. 

 

Anlagekomitee 
Herr Philipp Aegerter 
Präsident 
Dr François Jeanneret 
Dr Gero Jung 
Herr Albert Rusch 
Frau Eliane Zurcher 

Stiftungsrat 
 
Arbeitgebervertreter: 
Dr François Jeanneret 
Präsident  
Herr Hugo Figueiredo 
Herr Jean-Marc Krähenbühl 
Herr Didier Ray 
 
Arbeitnehmervertreter:  
Frau Eliane Zurcher 
Vize-Präsidentin  
Frau Isabel Brauchli 
Frau Judith Freichel 
 
 

Aufsichtsbehörde 
ASFIP, Genf 
 

Revisionsstelle 
Frau Nicole Jaquet 
T+R AG, Gümligen 

Experte für berufliche 
Vorsorge 
Herr Jean Netzer 
Aon AG, Neuenburg 

Depotbank 
UBS AG, Zürich 

Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Mail-Nachricht 
 

Rue Pedro-Meylan 7 
Postfach 6124 
1211 Genf 6 

 info@pksav.ch 
 www.pksav.ch 

 058 255 30 80 
Montag bis Freitag: 

9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30 


